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Die strafrechtliche Verantwortlichkeit wird ver
wirklicht durch nachdrückliche staatliche und gesell
schaftliche Einwirkung auf den Gesetzesverletzer so
wie durch seine Bewährung und Wiedergutmachung.

Die Freiheitsstrafe ist die strengste Maßnahme 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit, die den 
wirksamen Schutz der sozialistischen Staats- und 
Gesellschaftsordnung und der Rechte der Bürger 
sowie die nachdrückliche Erziehung von Straftätern 
gewährleistet, die sich schwerwiegender Straftaten 
schuldig machen oder sich hartnäckig der erzieheri
schen Einwirkung des Staates und der Gesellschaft 
verschließen.

Gegen Täter, die sich wegen weniger schwerwie
gender Handlungen verantworten müssen, werden 
Maßnahmen der gesellschaftlichen Organe der 
Rechtspflege und Strafen ohne Freiheitsentzug an
gewandt.

Artikel 3

Verantwortung der staatlichen und gesellschaftlichen 
Organe für die Verhütung von Straftaten

Die Leiter der Betriebe, der staatlichen Organe 
und Einrichtungen, die Vorstände der Genossen
schaften und die Leitungen der gesellschaftlichen 
Organisationen haben die Aufgabe, die Bürger zu 
hoher Wachsamkeit gegenüber feindlichen Anschlä
gen und feindlichen ideologischen Einflüssen und zur 
Unduldsamkeit gegenüber Verletzungen der sozialisti
schen Gesetzlichkeit und Disziplin zu erziehen.

Sie sind dafür verantwortlich und rechenschafts
pflichtig, daß in ihrem Aufgabenbereich durch eine 
wissenschaftliche Leitungstätigkeit und Erziehungs
arbeit im engen Zusammenwirken mit den Bürgern 
Straftaten vorgebeugt wird und Gesetzesverletzer 
zu ehrlichem und verantwortungsbewußtem Verhal
ten erzogen werden. Dazu haben sie Ursachen und 
Bedingungen von Straftaten zu beseitigen, Gesetz
lichkeit und Disziplin zu festigen und Sicherheit und 
Ordnung zu gewährleisten.

Die staatlichen und gesellschaftlichen Organe der 
Rechtspflege sind verpflichtet, mit ihren Erfahrun
gen Staats- und Wirtschaftsorgane, Betriebe, Ein
richtungen, Genossenschaften und Massenorganisa
tionen und gesellschaftliche Kollektive bei der Ver
hütung von Straftaten und der gesellschaftlichen 
Erziehung Straffälliger wirksam zu unterstützen und 
dabei auf die Vervollkommnung der Leitungstätig
keit und Erziehungsarbeit hinzuwirken.


